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Die Taubstummenanstalt
Von Hans Ammann

Direktor der Taubstummenanstalt ,St. Gallen

Im Rahmen einer allgemeinen Betrachtung
wurde auf dem Bürgenstock auch über die heutige
und zukünftige Struktur der Taubstummenerziehung

gesprochen. Nach langjähriger Tätigkeit auf
diesem Gebiet müssen wir in den letzten Jahren
eine wesentliche und durchgreifende Strukturänderung

feststellen. Obwohl unsere Spezialanstal-
ten weit weniger der öffentlichen Kritik ausgesetzt
sind als die Erziehungsanstalten und von aussen
her kein Anstoss für eine Reformierung gegeben
wurde, haben auch wir aus all den Angriffen und
Diskussionen gelernt und sind dazu übergegangen,
das Alte und die neueren Erkenntnisse zu prüfen,
Bewährtes und gute Anregungen zu mischen und
haben die ganze Aufgabe neu zu lösen versucht.
Neben den allgemeinen, heilpädagogischen
Erkenntnissen waren folgende Faktoren massgeblich
daran beteiligt: Eine vollständige Aenderung des

Taubstummentypus, eine neue, ganzheitliche
Auffassung der Aufgabe, eine grosszügigere Haltung
der Behörden und nach und nach auch der weiteren

Oeffentlichkeit.
Noch vor 60 Jahren waren nahezu 60 Prozent

unserer Schüler endemische Taubstumme,
Menschen, die in der Gesamtanlage geschädigt waren,
bei denen aber die Taubstummheit das auffallendste

und wesentlichste Merkmal war und die Spe-

Die Illustrationen zu diesem Beitrag schildern den
Neubau der bekannten St. Galler Anstalt; siehe auch
«Im Land herum».

zialschulung in einer Taubstummenanstalt
benötigten. Eine frühe Einschulung war nicht möglich
und die Grenzen der Möglichkeiten sehr eng. Die
Eltern hielten im allgemeinen ihre Kinder
möglichst lange zu Hause zurück, so dass sie meistens
erst mit 7, 8 oder 9 Jahren in die Anstalt kamen,
dort nur mühsam entstummt, beschränkt beschult
und nach 7 oder 8 Jahren wieder nach Hause
entlassen werden mussten. Die weitere Entwicklung
hing dann vollständig von der Einstellung des
Elternhauses zum Leidenden ab, die sich sehr oft
in blosser Pflege und Beschäftigung erschöpfte.
Die Grosszahl blieb auf dem in der Anstalt erreichten

Stand stehen, verstummte oft wieder, sank
geistig ab, konnte psychisch sich nicht abreagieren
und musste oft früher oder später dauernd
versorgt werden. Sehr oft fiel die Versorgung mit
dem Tod der Eltern zusammen, die bisher ihr
«armes» Kind in seiner Art als feste Tatsache
getragen haben. Mit der Einführung des jodierten
Salzes ist in den Jahren zwischen 1930 und 1940
die endemische Taubstummheit nach und nach
vollständig verschwunden. In diesen Jahren sank
in der Schweiz die Zahl der taubstummen Schüler
um mehr als 50 Prozent, von 1100 auf heute 450
Kinder. Damit war auch eine wesentliche Aenderung

des Taubstummentypus im günstigen Sinne
angebrochen. In dieser Zeit drang die Erkenntnis
immer mehr durch, dass zu einer wirksamen und
wirklichen Hilfe bedeutend mehr gehört als eine
kurze und verspätete Schulbildung. Die Umstel-
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